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Individuelle Steuersätze • 7 mögliche Steuerstufen: 10, 15, 25, 28, 33, 35, und 39,6 %.

• Alternative Mindeststeuer findet Anwendung, wenn diese höher ist als die reguläre Steuer.

• 3,8 % zusätzliche Kapitalertragssteuer ab bestimmter Einkommensgrenzen.

• Die geltenden 7 Steuerstufen bleiben erhalten, aber manche Steuersätze, darunter der Höchstsatz mit jetzt 37 %, wurden 
leicht verringert.

• Grundsätzlich keine Änderungen bei den Steuersätzen auf Veräußerungsgewinne oder Dividenden.
• Alternative Mindeststeuersätze bleiben erhalten mit erhöhten Befreiungs- und Abstufungsbeträgen.
• 3,8 % zusätzliche Kapitalertragsteuer ab bestimmter Einkommensgrenzen bleibt erhalten.
• Neue Steuersätze gelten bis Ende 2025.

Erhöhter Pauschbetrag 
(„Grundfreibetrag“)

• 6.350 US-Dollar für alleinstehende Personen; 12.700 US-Dollar für verheiratete Personen. • Erhöhung des Pauschbetrages auf 12.000 US-Dollar für alleinstehenden Personen und 24.000 US-Dollar für verheiratete 
Personen.

Persönlicher Steuer- 
freibetrag

• 4.050 US-Dollar für jeden persönlichen Steuerfreibetrag. • Außer Kraft gesetzt.

Spezifizierte Abzüge • Einschränkungen für spezifizierte Abzüge.
• 1.000.000 US-Dollar Darlehensobergrenze für die Abzugsfähigkeit von Hypothekenzinsen beim Erwerb von Wohneigentum.
• Steuerabzüge für Bundesstaaten-, Kommunal- und Grundsteuern auf Einkommen und Vermögen.
• Abzüge für persönliche Verluste aus plötzlichen, unvorhersehbaren oder ungewöhnlichen Ereignissen, z. B.  

Feuer- und Elementarschäden, und Diebstahl.
• Abzüge für Verluste und Kosten aus Glücksspielen; Verluste beschränkt auf Gewinnhöhe.
• Verschiedene Abzüge für gemeinnützige Spenden mit bestimmten Einschränkungen.
• Heilbehandlungskosten sind mit dem Betrag, der 10 % des angepassten Gesamteinkommens (AGI) überschreitet, abzugsfähig.
• Umzugskosten sind mit bestimmten Einschränkungen abzugsfähig.

• Allgemeine Einschränkungen für spezifizierte Abzüge sind bis zum 1. Januar 2026 aufgehoben.
• Geltender Hypothekenzinsabzug für bereits bestehende Hypotheken und erworbenes Wohneigentum bleibt unverändert. 

Hypothekenzinsabzug für neue Hypotheken beim Neuerwerb von Wohneigentum ist auf 750.000 US-Dollar Darlehens- 
obergrenze beschränkt.

• Steuerabzüge für Bundesstaaten-, Kommunal- und Grundsteuern auf 10.000 US-Dollar kumulativ begrenzt.
• Abzüge für persönliche Verluste aus Diebstahl und plötzlichen, unvorhersehbaren oder ungewöhnlichen Ereignissen, wie 

Feuer- und Elementarschäden, wurden abgeschafft, es sei denn, diese entstanden in einem erklärten Notstandsgebiet.
• Alle Abzüge für Kosten oder Verluste, die im Zusammenhang mit Glücksspielen entstehen, sind auf Wettgewinne begrenzt.
• Einschränkungen für gemeinnützige Spenden wurden geändert: Die Begrenzung von Barspenden ist von 50 auf 60 % des 

angepassten Gesamteinkommens (AGI) erhöht.
• Der Abzug bleibt erhalten; die Mindesthöhe des Eigenanteils wurde auf 7,5 % des angepassten Gesamteinkommens (AGI) 

vermindert.
• Abzüge für Umzugskosten werden mit Ausnahme für bestimmte Angehörige der US-Streitkräfte aufgehoben.
• Alle sonstigen der Einkommensschwelle von 2 % unterliegenden spezifizierten Abzüge sind abgeschafft

Obligatorische Kranken-
versicherung

• Obligatorische Verantwortung und Zahlungsverpflichtung. • Zahlungsverpflichtung für Krankenversicherungszeiträume nach dem 31. Dezember 2018 auf 0 US-Dollar gesenkt.

Kindergeld • Natürliche Personen können ein von der Bundeseinkommensteuerschuld abzugs- bzw. erstattungsfähigen Kindergeld i. H. v. 1.000 US-Dollar für 
jedes qualifizierte Kind unter 17 Jahren beanspruchen.

• Kindergeld wird auf 2.000 US-Dollar pro qualifiziertem Kind erhöht.
• Für andere Unterhaltsberechtigte ist eine abzugsfähige Steuergutschrift in Höhe von 500 US-Dollar möglich.
• Das Kindergeld und die Steuergutschrift für andere Unterhaltsberechtigte läuft stufenweise ab einem Höchstwert von 

400.000 US-Dollar für gemeinsam veranlagte Ehepaare aus.
• Der erstattungsfähige Teil des Kindergeldes wird auf 1.400 US-Dollar je qualifiziertem Kind gesenkt. Steuerpflichtige müssen 

zum Erhalt dieser Vergünstigungen für jedes Kind dessen gültige US-Steuer- und Sozialversicherungsnummer angeben.

Nachlasssteuer • 40 % Steuer auf den Nettowert (Freibetrag 5 Mio. US-Dollar, unterliegt Inflationsanpassungen) des Nachlasses einer verstor-
benen Person vor der Aufteilung an die Erben.

• Freibetrag verdoppelt auf 10 Mio. US-Dollar mit Inflationsanpassung basierend auf dem Jahr 2011, gilt für Nachlässe und 
Schenkungen nach dem 31. Dezember 2017.

• Keine Abschaffung vorgesehen.
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